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IP Exchange Peering Policy
für Peerings an öffentlichen Exchanges
Diese “Peering Policy” gilt für sämtliche mit AS15598 abzuschließenden Peering-Verein-
barungen. Sie tritt am 1.1.2007 in Kraft und wird in regelmäßigen Abständen überprüft. IP 
Exchange behält es sich vor, die unten aufgeführten Anforderungen jederzeit zu ändern 
und auch auf bereits bestehende Peeringabkommen anzuwenden.
IP Exchange behält sich das Recht vor, Peerings auch dann abzulehnen, wenn alle An-
forderungen durch den potentiellen Peeringpartner erfüllt werden.

Allgemeine Anforderungen an den Peer

1. Der Peeringpartner muss über ein redundantes Netz verfügen, bei dem der Ausfall 
einer WAN-Strecke, eines Peeringinterfaces und/oder eines Routers keine 
schwerwiegenden Auswirkungen auf den zu übertragenden Datenverkehr hat. 

2. Der Peer muss ein rund um die Uhr besetztes Network Operation Center (NOC) 
betreiben oder falls dies nicht der Fall ist eine Rufnummer bei IP Exchange hinter-
legen unter welcher ein Verantwortlicher des Peers rund um die Uhr erreichbar ist. 

3. Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsregeln muss der Peer kooperationsbereit 
sein. Beim Auftreten von Angriffen des Typs “Denial of Service” soll der Peer auf 
Anforderung entsprechende Filter einbauen. 

Anforderungen an das Routing

1. Jeder Peer soll konsistente Routen von einem einzelnen AS zu sämtlichen 
Austauschpunkten announcen. 

2. Sofern nicht anderweitig vereinbart, soll jeder Peer die kürzestmöglichen 
Routen verwenden. 

3. Sämtlicher zwischen IP Exchange und dem Peer auszutauschender Verkehr soll 
über die zwischen den Netzen eingerichteten Peerings geführt werden. 

4. Prefi xe sollen so weit wie möglich aggregiert werden. Prefi xe kleiner /24 werden 
von IP Exchange nicht angenommen. 

5. Routen sollen bei einer Routingregistry registriert sein, wie z.B. RIPE oder ARIN. 
Der Peer ist dazu angehalten, Kunden-BGP-Sessions mit geeigneten Filtern 
abzusichern und zu optimieren. 

6. Defaultrouting zu IP Exchange wird nicht toleriert. 
7. IP Exchange Transitkunden könne nicht mit IP Exchange peeren. 

Anforderungen bei Anbindungen an öffentlichen Exchanges

1. Direkte Peeringsessions an öffentlichen Exchanges werden nur eingerichtet, wenn 
kein Routeserver vorhanden ist oder keine Peeringsession zu diesem entweder durch 
den Peer oder IP Exchange konfi guriert ist. 

2. Für eine direkte Peeringsessionsoll der Datentransfer zwischen IP Exchange und dem 
Peer mindestens 10 Mbit/s betragen. 

3. IP Exchange behält sich das Recht vor, öffentliche Peerings auf Testbasis für die 
Dauer von 8 Wochen einzurichten. 

4. Besteht bereits ein Peering mit einem Upstream des Peers behält sich IP Exchange 
das Recht vor, eine direkte Peeringsession abzulehen. 


